
Neubenennung der zu entsendenden Vertreter in die Verbandsversammlung 

des Abwasser- und Wasserzweckverbandes Elbe-Fläming sowie deren 

Stellvertreter

§ 5 Abs. 1 der Verbandssatzung des Abwasser- und Wasserzweckverbandes Elbe-Fläming 

regelt die Besetzung der Verbandsversammlung:

„§ 5 Abs. 1:

Die Verbandsversammlung setzt sich aus den von den Verbandsmitgliedern entsandten 

Vertretern sowie aus dem Verbandsgeschäftsführer zusammen. Die Zahl der in die 

Verbandsversammlung zu entsendenden Vertreter richtet sich nach der Einwohnerzahl der 

Verbandsmitglieder. Jedes Verbandsmitglied entsendet je angefangene 3.000 Einwohner 

einen Vertreter. Maßgebend ist die Einwohnerzahl, die am 31. Dezember des vorletzten 

Jahres durch das zuständige Einwohnermeldeamt ermittelt wurde. Die so ermittelte Zahl der 

Vertreter gilt bis zum Ablauf der Wahlperiode des Gemeinderates fort. …“

 

Entsprechend Einwohnermeldeamt der Stadt Coswig (Anhalt) hatten die Verbandsmitglieder 

der Stadt Coswig (Anhalt) per 31.12.2022 eine Einwohnerzahl von 3.391.

Verbandsmitglieder sind: Bräsen (130 Ew), Cobbelsdorf (493 Ew), Hundeluft (243 Ew), 

Jeber-Bergfrieden + Weiden (531 Ew), Köselitz (157 Ew), Möllensdorf (156 Ew), Ragösen + 

Krakau (175 Ew), Senst (212 Ew), Serno + Göritz + Grochewitz (340 Ew), Stackelitz (164 

Ew), Thießen + Luko (602 Ew); Wörpen + Wahlsdorf (188 Ew)

 

Die Stadt Coswig (Anhalt) entsendet in die Verbandsversammlung 2 Vertreter entsprechend 

§ 5 Abs. 1 der Verbandssatzung des Abwasser- und Wasserzweckverbandes Elbe-Fläming 

i.v.m. § 11 Abs. 4 GKG und § 47 KVG LSA (Ausschussbesetzung nach Hare Niemeyer):

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 

In der konstituierenden Sitzung des Stadtrates am 09.07.2024 wurde die Benennung der zu 

entsendenden Vertreter in die Verbandsversammlung des Abwasser- und 

Wasserzweckverbandes Elbe-Fläming sowie deren Stellvertreter benannt.

Mit dem Ausscheiden von Stadträtin Weinert aus der AfD-Fraktion ist die Stelle der 

Stellvertreterin durch die AfD-Fraktion neu zu benennen. 

Die Benennung erfolgt nach Fraktionsstärke (Berechnung Hare/Niemeyer). 

Eine neue Berechnung ergab keine Änderung in den Zugriffsrechten.

- Fraktionslos StR Schulze (LINKE)
- Austritt aus Fraktion AfD StRin Weinert (Gegenwind) = fraktionslos
- Mandatsverzicht StR Riedel ab 24.3.2026

 

Fraktion Formel Ganze Zahlen Höchste 
Bruchteile

Sitzverteilung

CDU (7 x 2) : 25 =   0,56 1  1

AfD + Weinert (9 x 2) : 25 =   0,72 1  1

SPD + Grüne (2 x 2) : 25 =   0,16    

FWG (4 x 2) : 25 =   0,32    

BrC (3 x 2) : 25 =   0,24    

    2

 



 

AfD

1. Vertreter: Best, Andreas Stellvertreter: Weinert, Myrjam

Neubenennung Kevin Best

CDU

2. Vertreter: Klausnitzer, Hans-Peter Stellvertreter: Golembek, Ulrich

 




